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Düsseldorf, Donnerstag, den 6. May 1819.
» ,,,.,,. ,. , , , ^ . ^ - ,__,

Bekanntmachungenund Verordnungen der Konigl. Regierung.
Aus bewegendenGründen ist beschlossen worden, die durch das Regulaliv Nr.. ,oF.

vom 5ten Juni v. I. vorläufig getroffene Maaßregel, nach welcher verstattet Die inländischen
worden, daß Fabrikanten der westlichen Provinzen auf den Messen zu Leipzig ^M^''^
«nd Braun schweig, ihre Waaren an Bewohner der östlichen Provinzen «er, AAs .^A,
kaufen und diese selbige in zuletzt gedachteProvinzen steuerfrei einbringen ton« ben^
nen, nicht ferner Statt finden zu lassen. Es wird daher hiermit das Regul»,
tiv vom 5ten Juni v. I. in allen seinen Punkten dergestalt aufgehoben, daß
vom Istcn April d. I. an, dergleichenFabrikate als inländische auf Certifikate
von gedachten beiden Meßorten, in die östlichen Provinzen nicht ferner einge,
hen dürfen.

Berlin, den 18. März. 1819.
Handels, Ministerium, Finanz > Ministerium,

(gez.) Graf von B ü l o w. (gez.) von K l e w i z.

Vorstehendes Publikandum wird hierdurch zur allgemeinen Kunde g«,
bracht, mit dem Bemerken, daß die Gründe dieser Maaßregel in einer besondern
Beilage zu Nr. 27. der Slaatszeitung näher entwickelt worden sind.

Düsseldorf, den 29. Apnl. 1319.

Königs. Preuß. Regierung.
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Nr. 109. Nach einer Benachrichtigung des Königlichen Ministeriums der auiwärn»
«passem dieHä. gen Angelegenheiten,soll künftig nur solchen Reisenden in den Häfen der Kö-
««"apolitani." nigll'chen Neapolitanischen Staaten zu landen velstatttt sein, welche mit Pässen
l^" A""'"' ankommen, deren Visirung von den Neapolitanischen Consuln oder sonstigen

Agenten erfolgt ist.
In Folge einer desfallsizen Verfügung des Königl. Polizei-Ministeriums

vom 3l. v. M> wird deses hiemit zur Kenntniß der Behörden und des Pu¬
blikums gebracht.

Düsseldorf, den 27. April 1819.
Königl. Preuß. Regierung.

Nr. HO. In Verfolg unserer Bekanntmachung vom 2l. Julius 1818 (Amtsblatt
»rllnstt« Ver. St. 35- Nc. 13l.) benachrichtigen wir den Handelestand, daß durch einen

Ukas vom 31. Dezember 1818. für den Transitohandel
nach Asien.

/. 56,». mit Preußischem Tuche nach Asien neue e leichternde Bestimmungen getroffen
sind. Die Transit-Einfuhr der Tridzatower, Benkower, Kornower und Maß,
lauer, auch Mcseritzische Tücher, so wie die sogenannten Drei» Vier- und Fünf-
Bleyer, und unter diesen genannten Tüchern auch die schwarzennicht ausge¬
nommen, ist zu Lande über die Zollämter zu Polangen, Brest in Litthauen,
und Nadziwi'ow, uno zur See über St. Petersburg gestattet. Die Transporte
müssen mtt Preußischen Ursprungs - Certifikaten nach einem besondern Muster
begleitet seyn.

Proben der vorhin genannten Tücher Annen auf unserer Registratur, und
gedruckte Exemplare der betreffenden Verordnungen können bei den landrüthlichen
Behörden in Essen, Lenncp und Crefeld eingesehenwerden.

Sollten sich in dem hiesigen Regierungsbezirke Fabrikanten oder Kausieute
mit jenem Handel beschäftigenwollen, so erwarten wir davon durch die Herrn
Landräthe nähere Anzeige, um wegen der Certificate, Stempel :c. das Nöthige
veranlassen zu können.

Düsseldorf, den 24. April 1319.
Kdnigl. Preuß. Regierung.

«, In Oemäßheit einer Verfügung des Königl. Ministeriums der Geistlich?«
' . ^. Unterrichts- undMeoicinal-Angelegenheitensoll, zum Besten d.r armer und verschul-

karhousche Gc» g^n katholischenGemeine zu Neuwieo, in den katholischenKirchen des hiesigen
nnine z^'. Neu . « . „ . ^ ^ ^. < ^». ^., .^>
wird. Regierung^Bezirks eme «llgennine Collecte verar.staliet weiden. Dieselbe »st

i«M^
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dem zu Folge nach unserer Vorschrift vom 28. April 1818 (Amtsblatt v. 26.
d. v. I.) abzuhalten.

Düsseldorf, den 2l. April 1819.
Kdnigl. Preuß. Regierung.

Die 5 Militär. Sträflinge: Nr. H2:
1) Joseph Spangenberg, aus Heuten, Bezirk Münster, 30i Jahr; Deserteu« b«tr.

, ö Fuß 3 Zoll groß; Haare blond; Stirn hoch; Augen blau; Augew
braunen blond; Nase klein und spitz; Mund groß; Kinn spitz; Ge¬
sicht länzlich und blaß; Statur gesetzt.

2) Anton Nitschke, aus Groß-Glogau; 23 Jahr alt; 5 Fuß 4
Z.'ll 1 Strich groß; Haare blond; Stirn breit; Augen blau; Au»
genbraunen blond; Nase dick; Mund klein; Kinn rund; Gesicht dick
und blaß; Statur dick und gesetzt.

3) Joseph Iungbluth, aus Aachen; 27^ Jahr alt; 5 Fuß 3 Zoll
groß; Haare schwarz; Stirn breit; Augen und Augenbraunen schwarz;
Nase mittelmäßig; Mund klein; Kinn spitz; Gesicht gesund.

4) Gottfried Ruhte, aus Delitfch, Provinz Sachsen; 23 Jahr alt;
5 Fuß groß; Haare blond; Stirn hoch; Augen und Augenbraunen
schwarz; Nase mittelmäßig; Mund groß; Kinn spiß; Gesicht länglich,
blaß und blatternarbig; Statur schmal.

5) Peter Schmiß, aus Othenbreth, Kreis Aachen; 22 Jahr alt;
5 Fuß 4 Zoll 3 Strich groß; Haare schwarz; Stirn breit; Augen und
Augenbraunen schwarz; Nase dick; Mund klein; Rinn etwas länglich;
Gesicht dick und gesund; Statur gesetzt,

sind am 22sten dieses Monats gemeinschaftlich von der Arbeit aus Iülich ent<
sprungen; sie waren bei ihrer Entweichung mit grauen Jacken, gelben KragM,
weißen Hosen, blauen Mützen mit rothem Brem, und Schuhen bekleidet.

Alle Militärl und Civilbehörden werden ersucht, dieselben, imlüetretungs?
falle, sofort an die Kommandantur der Festung Iülich wieder abführen zu
lassen.

Düsseldorf» den. 28- April, 1813.
Konigt. Preuß. Regierung.
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Bekanntmachungsnund Verordnungen anderer Behörden.
Berliner Woll- Der Wollmaikt, welcher in Berlin bisher «Ml 8ten Juni jeden Jahres,
Iuni^iön,'. ^und während der darauf folgenden Tage abgehalten worden ist, wird in diesem

Jahre erst am Ib.en Juni d seinen Anfang nehmen und 14 Tage währen.
Wir machen solches dem dabei interessirten Publiko, mit der Bemerkung

bekannt, daß zufolge höherer Anordnung diese Einrichtung auch für die Zukunft
bleibend sein soll.

Berlin, den 16. April. 1819.

König!. Preuß. Regierung. II. Abtheilung.

Am,«"« u^ Nachdem die Unruhen der Kriegsjahre, welche so manche Störung des
v«fit«ts,t«oicllStudienwesens veranlaßt haben, vorüber gegangen sind, und eine der gründlichen

Kultur der Wissenschaftgünstige Periode wiederum begonnen hat, ist durch ein
Hobes Ministerium der Geistlichen^Unterrichts und Medizinal-Angelegenheiten
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mittelst Circularrescriptes vom 19. v. M. festgesetzt, daß die früheren auf Aller,
höchstenKabinetsoefehl vom 7. April 1804. gegründeten Verordnungen, die
Dauer des Universitätsstudii von dreien Jahren betreffend, in Hinsicht auf den
Verwal^ungskreis des gedachtenMinistern, nicht allein auf oie mit den preußi,
schm Staaten wiederoeremigtenoder neu erworbenen Provinzen angewandt,
sondern auch in dem gesammten Umfange dieser Staaten in der Strenge in
Ausübung gebrachtwerden sollen, daß künftig eine Oispensation vom ^it-nnic,
acaäemico gar nicht mehr statt finde.

Indem diese Verordnung hiemit zur allgemeinenKenntniß gebracht wird,
und dle von uns ressortirendenPrüsungsbehörden danach instcui'rtsind, fordern
wir zugleich die Direktoren der Gymnasien dieser Provinz auf, ihre der Univer,
sität entgegenreifendenZöglinge dahin anzuweisen, daß sie diesemgemiß ihre
Einrichtung in Zeiten machen, inSem sie auf die Hoffnung, Erlaß von der ge«
setzten Studienzeit zu erhalten, nicht rechnendürfen. Es kann aber durch diese

'i^OiH^
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Verordnung keinesweges ein früherer Abgang von der Schule begründet oder
entschuldigt werden; vielmehr finden wir uns veranlaßt, die strenge Handhabung
der in der Verlage zu Nr. 43 des vorigjährigen Amtsblatts bekannt gemachten
Verordnungen über die Abiturienten-Prüfungen, und den von dem Grade des
Prüfungs-ZeugnisseS abhängigen Einfluß auf die Piüfung und Anstellung zu
Aemtern im Staate (ib. Nr. 58. Verordnung vom 7. November 1818) wie,
derholt in Erinnerung zu bringen, und erwarten von den Direktoren der von
uns ressortirenden Gymnasien, daß sie allen ihren Einfluß auf ihre Zöglinge
sowohl, als auf die Eltern und Angehörigen derselben dahin verwenden werden,
dem eine allgemeinere und gründliche wissenschaftliche Bildung untergrabenden
Forteilen unreifer Jünglinge zur Universität auf das kräftigste zu steuern.

Bei dieser Gelegenheit können wir nicht umhin, darauf aufmerksam zu
machen, daß die Verlegung der einjährigen Dienstzeit in den Gymnasialkursus
selbst, und vor Beendigung desselbender gründlichen und sichern Vorbereitung
für den höheren Unterricht sehr nachlheilig ist, und wir daher den §. 9 der
Minister,'«!-Instruktion vom 9. Mai 1816 (Amteblatt 18l6, St. 34 Nr. 2V0)
in Erinnerung bringen müssen, wo den Jünglingen, welche den höheren Studien
sich widmen, zu ihrem eignen Wohl und zur Beförderung einer gründlichen
Kultur der Wissenschaften überhaupt, »«gerathen wird, den Zeitpunkt zum Ein»
tritt als Freiwillige nur so zu wählen, daß sie erst ihren Gymnasialkursus völ¬
lig absolvirt haben, worauf sie dann, entweder in einem Zwischcnjahre, oder
auf der Universität selbst ihrer DienstpflichtigkeitGenüge leisten können.

Cöln den 20. April 1819.
Das Königliche Konsistorium.

DniMngeK Auf den Grund verstehender Verordnung fordern «ir sämmtliche Herren
»ium ,ür Pie-Superintendenten unseres Konsistorialbeieichesauf, bei den Meldungen der Kon-
^t«uen^'^"° vidaten zum ersten Examen darauf zu halten, daß ein Universitäts-Zeugniß

beigelegt werde, welches die Vollendung des liiennü acacleinlcl beurkundet,
indem ohne dasselbe Niemand zu diesem Eramen zugelassen wird. Es wird

daher nochwendig, daß auch den auf auswärtigen Universitäten stutzenden
Jünglingen, welche aus dieser Provinz gebürtig sind, und in den Königlichen
Preußischen Staaten angestellt zu werden wünschen, diese Verordnung bekannt
werde, was durch deren Eltern und Angehörigen am leichtesten zu beweifstelli«
gen ist. Wir wünschen daher die größtmögliche Verbreitung dieser Bekannt,
machung durch die öffentlichen Blätter. Den auf einlandischm Universitäten
Sludirenoen wird die Verordnung auf offieiellemWege bekann: werden.

'«»RtV
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Auch den Meldungen bei der wissenschaftlichen Prüfungs-Kommission zum
Eramcn pro venia äoceuäl muß ein solches Univcrsitäts-Zeugniß beiliegen.

Cöln den 20. April 1819.
Das Königs. Konsistorium.

Die beiden Wegegelv-Empfänger Adolph Kühles zu Bieg, und Johann ^^'5«»«-
Christian Hoff zu Saarn, haben sich einer Veruntreuung der Staatseinkünfte, zur W^««»«.
mittelst Verfälschung der Wegezettel, schuldig gemacht, und sind deshalb zur Un¬
tersuchung gezogen worden.

Diese Untersuchungs«Sache ist nunmehr rechtskräftig entschiedenund durch
die ergangenen Erkenntnisse, der Adolph Kühles seines Amtes entsetzt, zu einer
anderthalbjährigen Festungsstrafe, und außerdem zu einer Geldbuße von 36
Thlr. Verl. Courant, so wie zum Verluste des Rechts, die preußische National«
kokarve zu tragen; der Johann Christian Hoff aber ebenfalls, unter Verlust
des Rechts, die preußische Nationalkokarde tragen zu dürfen, seines Amtes ent<
fetzt, zu einer einjährigen Festungsstrafe, und zu einer Geldbuße von 10 Thlr.
Berl Courant verurtheilt. Es wird diese Strafe gegenwärtig vollzogen und
solches, auf den Grund der rechtskräftigen Erkenntnisse, öffentlich zur Warnung
bekannt gemacht.

Werden, den 26. April. 1819.
König!. Preuß. Inquisitoriat.

Am 25. v. M. des Abends hat sich in der hiesigen Stadt ein taubstum, unt>el<,„n<«
wer Mann, der zugleich schwachsinnig ist, eingefunden, welcher in dem hierunter un^sch"w"chsin«
folgenden Signalement näher beschrieben ist. Außer einigen alten unbedeutenden°'^" ^""'
Kleidungsstücken hat sich bei demselben nichts vorgefunden, auch konnte über
dessen Herkunft nichts näheres ermittelt werden-

Wir bringen dieses mit der Aufforderung hierdurch zur öffentlichenKennt«
niß, daß die etwaigen Angehörigen sich bei dem Landrath Thu sing bieselbst>
welcher den Unglücklichen einstweilen in Verwahrung hat nehmen lassen, melden
mögen.

Arnsberg den 10. Apnl 1819.
Kdnigl. Preuß. Regierung.

Signalement.
Alter ohngefähr 38 bis 40 Jahr; — Größe 5 Schuh 3 Zoll; — Haar

braun; — Stirn nleorig; — Augcnbraunen braun; — Augen grau; — Nase
ländlich; - M^nd ordinair; — Bart braun; — Kinn lang; — S.atur mit,
telmäßig; — Gesichtssarbe gesund
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DIebflahl zu
Essen.

Personal - Ch«e-
qit.

S i ch e r h e t t s - P o l i z e i.
Der Wittwe Rittenbruch zu Rotthausen, Gerichts Essen, sind in

der Nacht vom Istcn auf den 2ten dieses Monats, mittelst Einbruchs, folgende
Sachen gestohlen worden:

1) Ein Kessel von rothem Kupfer, neun Maaß haltend; 2) ein Kaffeefessel
von gelbem Kupfer, 2K Maaß haltend; 31 ein zinnerner Thretopf; 4) zwei
Paar fast neue Mannssneftln von Kalbleder; 5) ein Paar alte Mannsstufeln
von Rindsleder; 6) eine Frauenschurze von blau gedruckter flachsen Lcinewand
mit hellblauen schmalen Streifen, und eine andere von blau sefärbcer werken
Leinewand; 7) eine Knabcnweste von weiß und roth geblümtem Cattun; d) ein
schwarz seidenes Halsiuch nut rothen Streifen; 9) ein kattunen Halsluch, gelb
und roth gedoppelt; 10) ein Paar grau wollene Mannsstrümpfe und ein Paar
blau wollene Frauenstrümpfe; 11) ein porzellainener Pfeifenkopf mit einem Ge,
mälde, Adam und Eva voistellend, nebst Rohr und Wassersack von schwarzem
Horn; 12) ein Kollet von dunkelblauem Tuch mit gewirkten Knöpfen von der,
selben Farbe, und mit blauem Stoff gefüttert.

Indem wir diesen Dltbstahl hiedurch zur öffentlichen Kenntniß bringen,
warnen wir nicht nur vor dem Ankauf der voibeschriebenen gestohlenen Sachen,
sondern fordern auch Jedermann auf, alle zur Entdeckung der Thäter des Dieb,
stahls dienende, ihm bereits bekannte, oder noch bekannt werdende Umstünde so«
forc dem unterzeichneicn Inquisituriat, oder seiner Ortsobrigkeit anzuzeigen.

Werden, den 16. Apiil 1819.
Konigl. Preuß. Inquifitoriat.

Personal-Chronlk.
Dem Bürgermeister von Werden und Kettwig, Freiherrn von Schirp,

ist auf Begehren die Entlassung von der erstgenannten Bürgermeisterei ertheilt,
und der bisherige Sekretär Mark er provisorisch zum Bürgermeister zu Wer,
den ernannt worden.

Der Candieat Johannes Melsbach aus Crefeld ist zum Prediger der
vereilligttn evangelischen Genuinde in Neuß gewählt und bestätigt worden.

Der Wundarzt und Geburtshelfer Gerwin in Crefeld ist zum Kreise
Wundarzt des Kreises Crefeld ernannt.

Der bisherige Kreisbste Lützenkirchen zu Neuß, ist zum Zwftngsbe-
fehls-Träger für den Kreis Neuß ernannt.
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